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Raumplanungs- und Baugesetz (RBG)

Änderung vom 4. Juni 2015

Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft

beschliesst:

I.

Der  Erlass  SGS  400 (Raumplanungs-  und  Baugesetz  (RBG)  vom 8. Janu-
ar 1998) (Stand 1. Januar 2015) wird wie folgt geändert:

§  119 Abs. 3 (geändert)
3 Bei Bauvorhaben, die auch eine Bewilligung für das Bauen ausserhalb der
Bauzone benötigen,  ist  dieses  Bewilligungsverfahren  das  Leitverfahren.  Bei
Bauvorhaben, die auch eine Konzession des Kantons benötigen, ist das Kon-
zessionsverfahren das Leitverfahren.

§  119a (neu)
Verfahrenskoordination und einheitliche Rechtsmittelinstanz
1 Bei koordinierten Verfahren gemäss § 119 sind die koordiniert  ergehenden
Verfügungen  oder  Entscheide  mehrerer  Behörden  bei  einer  einheitlichen
Rechtsmittelinstanz anfechtbar. Es handelt sich dabei um diejenige Rechtsmit-
telinstanz, welche gemäss der spezifischen Gesetzgebung Rechtsmittelinstanz
für Verfügungen und Entscheide im Leitverfahren ist.
2 Die Rechtsmittelinstanz nimmt eine Überprüfung hinsichtlich Rechtsverletzun-
gen einschliesslich der Überschreitung, Unterschreitung oder des Missbrauchs
des Ermessens vor sowie hinsichtlich unrichtiger oder unvollständiger Feststel-
lung des Sachverhalts und Unangemessenheit.

II.

Keine Fremdänderungen.

III.

Keine Fremdaufhebungen.

http://bl.clex.ch/data/400/de
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IV.

Der Regierungsrat beschliesst das Inkrafttreten dieser Änderung.
 
Liestal, 4. Juni 2015
Im Namen des Landrats
die Präsidentin: Myrta Stohler
der Landschreiber: Peter Vetter
 


